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Die internationale Sicherung der Interessen der Erfinder 
und des sozialistischen Staates

Schutzfähige Erfindungen sind gemäß §§ 14 bis 16 Schutz- 
rechtsVO unverzüglich beim Patentamt der DDR anzu
melden. Ebenso sind Schutzrechtsanmeldungen in anderen 
Staaten auf der Grundlage der in der Schutzrechtskon
zeption oder in anderen Entscheidungen festgelegten Ziel
stellungen erforderlich. Der Schutzrechtsanmeldung im 
Ausland muß stets eine Patentanmeldung in der DDR 
vorausgehen; Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 
Präsidenten des Patentamtes der DDR.

Der Erwerb von Schutzrechten (Urheberscheinen, Pa
tenten usw.) wird immer von der außenhandelspolitischen 
Zielstellung (Sicherung des Exports, Vergabe von Lizen
zen, Unterstützung des Außenhandelspartners usw.) be
stimmt. Bei der Entscheidung über die Anmeldung von 
Schutzrechten im Ausland ist gemäß § 15 Abs. 1 Schutz- 
rechtsVO zu beachten, ob die volkswirtschaftlichen Er-, 
gebnisse, die' in den betreffenden Staaten mit den Schutz
rechten erzielt werden sollen, den Aufwand rechtfertigen, 
der mit dem Erwerb, der Aufrechterhaltung, der Ver
teidigung und der Durchsetzung der Schutzrechte verbun
den ist.

Mit dem Erwerb von Schutzrechten bzw. mit ihrer Ver
teidigung ist aber die Schutzrechtsarbeit nicht als abge
schlossen anzusehen. Der Erwerb von Schutzrechten ist 
kein Selbstzweck. Die Effektivität des Schutzrechtserwerbs 
wird vor allem daran zu messen sein, ob mit dem Schutz
recht außenhandelsökonomische Interessen gesichert, ge
fördert oder unterstützt werden. Das Schutzrecht sollte 
immer als ein gebrauchswertbestimmender und demzu
folge preisrelevanter Faktor betrachtet und behandelt wer
den.

Der Erwerb von Schutzrechten in den Mitgliedsländern 
des RGW wird durch das multilaterale Abkommen über 
die gegenseitige Anerkennung von Urheberscheinen und 
anderen Schutzdokumenten für Erfindungen vom 18. De
zember 1976 (Bekanntmachung vom 29. Juli 1977 [GBl. II 
Nr. 15 S. 327]) nebst Regeln zur Anwendung dieses Ab
kommens sehr erleichtert und vereinfacht. Dieses Abkom
men ermöglicht es z. B., eine schutzfähige Erfindung in 
der DDR zum Patent (Wirtschaftspatent gemäß § 2 PatG) 
anzumelden und mit dieser Anmeldung einen Antrag auf 
Anerkennung des Schutzdokuments in einigen oder in al
len anderen Teilnehmerländern des Abkommens einzurei
chen. Die übrigen Abkommensländer können das Schutz
dokument ohne weitere Prüfung anerkennen. Dies bedeu
tet: Der Antragsteller erhält mit der Anerkennung, des 
Schutzdokuments je nach Antrag ein oder mehrere natio
nale Schutzrechte (Urheberscheine oder Patente). Die wei
tere Behandlung des erteilten Schutzrechts (Löschung, 
Nichtigkeit usw.) erfolgt nach nationalem Recht. Der An
tragsteller muß demnach nicht ein oder mehrere nationale 
Patentanmeldungen in diesen Staaten vornehmen, sondern 
kann die Anerkennung der DDR-Patentanmeldung z. B. 
auch für die CSSR, die UdSSR und die Volksrepublik 
Bulgarien betreiben. Im positiven Falle würde er ein Bün
del nationaler Schutzrechte (z. B. Urheberscheine) erwer
bend

Mit diesem Abkommen wird einerseits den sich aus der 
sozialistischen ökonomischen Integration der RGW-Mit- 
gliedsländer ergebenden Erfordernissen auf dem Gebiet 
des Erfindungswesens Rechnung getragen. Andererseits 
bietet das Abkommen eine solide Grundlage, um den 
Schutzrechtsraum des RGW gegenüber wirtschaftlichen 
Konsequenzen aus westeuropäischen Patentrechtsintegra
tionsbestrebungen umfassend abzusichern.

Schutzrechtsarbeit als Bestandteil 
der Außenhandelstätigkeit

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Exporteigen
geschäfte an die Exportbetriebe9 und der weiteren Steige

rung des Exports wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
sowie des Lizenzhandels*9 gewinnt der Erwerb von Paten
ten und anderen Schutzrechten'erhöhte Bedeutung. Beim 
Abschluß derartiger Außenhandelsgeschäfte werden die 
Vertreter der DDR oft mit der Frage konfrontiert, in wel
chen Ländern die DDR für die betreffenden wissenschaft
lich-technischen Ergebnisse Patente beantragt oder erhal
ten hat. Das geprüfte Patent bzw. die Inhaberschaft eines 
anderen Schutzrechts (Geschmacksmuster, Warenzeichen) 
wird in zunehmendem Maße zum international anerkann
ten staatlichen Zertifikat, das über ein erreichtes techni
sches Niveau, nämlich ein den Weiter kenntnisstand be
stimmendes Niveau, Auskunft gibt.

Es muß Klarheit darüber bestehen, daß das Vorhan
densein eines Patentschutzes auch die Höhe des Preises 
eines wissenschaftlich-technischen Ergebnisses entschei
dend beeinflußt. Dieser außenwirtschaftliche Aspekt der 
Schutzrechtsarbeit wird in manchen Kombinats- und Be
triebsleitungen noch nicht genügend beachtet. Deshalb ist 
es erforderlich, die Schutzrechtsgrbeit überall auch als Be
standteil der Außenhandelstätigkeit zu gestalten und sie 
in engem Zusammenhang mit der Aufgabe zu betreiben, 
Außenmärkte zu erschließen, zu festigen und zu erwei
tern.

Zu einer ökonomisch effektiven Schutzrechtsarbeit ge
hört deshalb auch die devisenrentable Nutzung und Ver
wertung unseres technisch-schöpferischen Potentials.

Dieser kleine Einblick in die Schutzrechtsarbeit sollte zum 
einen sichtbar machen, daß das sozialistische Recht wirk
sam angewendet und durchgesetzt werden muß, um das 
wissenschaftlich-technische Schöpfertum der Werktätigen 
zu entfalten, die übereinstimmenden Interessen der Er
finder und des sozialistischen Staates zu stimulieren und 
zu sichern sowie zur ökonomisch effektiven Nutzung und 
Verwertung schutzfähiger wissenschaftlich-technischer Er
gebnisse beizutragen. Zum anderen sollte deutlich werden, 
daß die Schutzrechtsarbeit eine wichtige Rolle bei der 
Sicherung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
spielt. * 3 * S.
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